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Hauptverwaltung 
Emanuel-Leutze-Str. 8 
40547 Düsseldorf 
Telefon  (02 11) 44704 - 100 
Telefax  (02 11) 44704 - 400 
Internet www.zaek-nr.de 
 
Postanschrift 
Postfach 105515 
40046 Düsseldorf 
 
Bank 
Deutsche Apotheker- und  Ärztebank eG, 
Düsseldorf 
Kto.-Nr. 0 001 635 921 • BLZ 300 606 01 
 
IBAN DE51 3006 0601 0001 6359 21 
SWIFT BIC DAAEDEDDXXX 
Gläubiger-ID DE31ZZZ00000995116 

 
An die Mitglieder der Zahnärztekammer Nordrhein 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umstellung Einzug Mitgliedsbeitrag 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

aus steuerrechtlichen Gründen kann in Kürze eine Zahlung Ihrer Zahnärzte-

kammer-Mitgliedsbeiträge leider nicht mehr über das KZV-Konto vorgenom-

men werden.  

 

Um die Verwaltungskosten der Zahnärztekammer - auch in Ihrem eigenen 

Interesse - weiterhin möglichst gering zu halten, schlagen wir Ihnen daher vor, 

der Zahnärztekammer Nordrhein für die zukünftigen Beitragszahlungen ein 

SEPA-Mandat zu erteilen. In diesem Fall wird die Zahnärztekammer - wie bis-

her - dafür sorgen, dass die Beiträge zum jeweils richtigen Zeitpunkt und in 

fälliger Höhe von Ihrem Bankkonto abgebucht werden. Dies erspart Ihnen das 

Ausfüllen des Überweisungsträgers oder das Ändern des Dauerauftrages.  

 

Wir bitte Sie, das auf der Startseite des Portals per Link bereitgestellte Online-

Formular zu verwenden und die Zahlart für Ihren Beitrag umzustellen.  

Sobald der Zahnärztekammer Nordrhein das SEPA-Mandat vorliegt, werden 

wir den Beitragseinzug zum nächstmöglichen Zeitpunkt umstellen. Anderen-

falls müssten Sie die Beitragszahlung durch Überweisung selbst vornehmen 

und auf die Terminierung und ggf. Beitragsanpassungen achten. 

 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Anforderungen Ihrer Beiträge 

bei der KZV unabhängig vom Vorliegen Ihrer Weisung spätestens letztmalig 

für das 3. Quartal 2020 (ersichtlich in der KZV-Abrechnung im Oktober 2020) 

vornehmen werden.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre Zahnärztekammer Nordrhein 


